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Abkürzungsverzeichnis

UNO Organisation der Vereinten Nationen
ILO Internationale Arbeitsorganisation

ONU Organisation des Nations unies
OIT Organisation internationale du travail
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Allgemeine Chronik

Aussenpolitik

Beziehungen zu internationalen Organisationen

In einer im September 2020 eingereichten Motion verlangte Nationalrat Christian
Dandrès (sp, GE) vom Bundesrat, dass sich die Schweiz für die Beilegung der
kollektiven Arbeitsstreitigkeiten bei der UNO einsetzen müsse, indem sie ihre Guten
Dienste anbiete. Motionär Dandrès führte aus, dass die Arbeitsbedingungen bei der
UNO und deren Sonderorganisationen regelmässig für Konflikte sorgten, auch weil
gewisse Grundprinzipien des kollektiven Arbeitsrechts nicht respektiert würden. Auf
eine Interpellation Rennwald (sp, JU; Ip. 03.3501) habe der Bundesrat im Jahr 2003
geantwortet, dass die Schweiz sich als Sitzstaat nicht für die Verbesserung der
Arbeitsbedingungen bei der UNO einsetzen könne. Dandrès argumentierte nun jedoch,
dass die Schweiz durchaus ihre Guten Dienste zur Beilegung der kollektiven
Arbeitsstreitigkeiten anbieten könne. Dadurch würde man zur Einhaltung der
internationalen Rechte beitragen, zu denen auch die Standards der ILO gehörten. 
Der Bundesrat betonte in seiner Stellungnahme, dass die Schweizer Behörden gemäss
Sitzabkommen die Unabhängigkeit und Handlungsfreiheit der hierzulande ansässigen
internationalen Organisationen garantieren müssen. Durch das Sitzabkommen seien die
Organisationen aber verpflichtet, einen Streitbeilegungsmechanismus einzurichten, der
auch Arbeitskonflikte einschliesse. Die Mitarbeitenden der UNO könnten sich an das
Gericht der Vereinten Nationen für dienstrechtliche Streitigkeiten, jene der
Sonderorganisationen an das Verwaltungsgericht der ILO wenden. Als Gaststaat mische
sich die Schweiz nicht in die internen Angelegenheiten der Organisationen ein, auch
weil eine Streitbeilegung politisiert und instrumentalisiert werden könne. Sie könne
sich aber als Mitgliedstaat in den Gremien der internationalen Organisationen
engagieren. Vor diesem Hintergrund beantragte der Bundesrat die Ablehnung der
Motion. 
In der Frühjahrssession 2022 erklärte Motionär Dandrès, dass sich die internationalen
Spannungen der letzten Jahre auch auf die Arbeitsverhältnisse im öffentlichen Dienst
ausgewirkt hätten, insbesondere weil gewisse Staaten – wie die USA unter Präsident
Trump – ihre Beiträge gekürzt oder zurückbehalten hätten. Durch das gesunkene
Lohnniveau in den internationalen Organisationen hätten einige Staaten ihren
Beamtinnen und Beamten bei der UNO zusätzliche Gehälter auszahlen müssen. Das
habe Abhängigkeitsverhältnisse geschaffen und schränke aufgrund der abschreckenden
Wirkung zudem den Kreis der Personen ein, die sich auf diese Ämter bewerben würden.
Der Motionär appellierte erneut an den Bundesrat, die Guten Dienste der Schweiz
anzubieten und damit zur Streitbeilegung beizutragen. Aussenminister Cassis pochte
aber auf die Verpflichtungen, die der Schweiz aus dem Sitzabkommen erwachsen
würden. Als Mitgliedstaat nutze die Schweiz informelle Wege und bilaterale Gespräche,
um das Thema zu diskutieren. Die grosse Kammer lehnte die Motion mit 125 zu 65
Stimmen ab, sehr zum Unmut der Fraktionen der SP und der Grünen, die dafür
gestimmt hatten. 1

MOTION
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